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Das Prostatakarzinom ist nach 
dem Lungenkrebs die zweit-
häufigste Krebstodesursache

und der am häufigsten diagnosti-
zierte bösartige Tumor des Mannes.
Eine Verhärtung der Prostata, total
oder herdförmig, kann verschiede-
ne Ursachen haben. Am häufigsten
handelt es sich um ein Prostatakar-
zinom, seltener um eine granuloma-
töse oder unspezifische Prostatitis,
um eine Tuberkulose oder um Pro-
statasteine.

Im frühzeitigen, organbegrenz-
ten Tumorstadium, wenn noch kei-
ne Lymphknoten- oder Fernmetas-
tasen bestehen, ist das Prostatakar-
zinom durch Operation oder Strah-
lentherapie heilbar. Voraussetzung
für eine kurative Therapie ist daher
die Früherkennung. Eine Hilfe bie-
tet hier – neben der digital-rektalen
Untersuchung – vor allem die Be-
stimmung des prostataspezifischen
Antigens (PSA). Es ist ein Sekreti-
onsprodukt der Prostata, das mit
hoher Empfindlichkeit ein Prosta-
takarzinom in einem frühen Stadi-
um anzeigen kann. Hierbei gelten
derzeit Werte bis 4 ng/ml als nor-
mal, Werte von 4 - 10 ng/ml als ver-
dächtig und Werte von über 10
ng/ml als Hinweis auf ein Karzi-
nom. Besonders verdächtig ist ein
Anstieg des PSA-Wertes innerhalb
einer kurzen Zeitspanne. Die Dia-
gnose eines Prostatakarzinoms
kann jedoch nur durch eine Gewe-
beentnahme aus der Prostata ge-
stellt werden.

Bei PSA-Werten von über 4
ng/ml bzw. über 10 ng/ml wird in
mehr als 25 % bzw. 50 % der Fälle in
der Gewebebiopsie der Prostata ein
Karzinom gefunden. Wegen der
Heilbarkeit des Prostatakarzinoms
im Frühstadium ist eine Aufklärung
über die Bedeutung des PSA-Tests
notwendig. Eine allgemeine Scree-
ning-Untersuchung ist derzeit noch
umstritten (Näheres dazu Deutsches
Ärzteblatt, Heft 24 vom 11.06.2004,
im Internet verfügbar unter www.
aerzteblatt.de). Wenn ein verdächti-
ger PSA-Wert gefunden wird, muss
eine weiterführende Diagnostik er-
folgen.

Die Gutachterkommission hat
sich in den letzten Jahren in einer
Reihe von Fällen mit Versäumnis-
sen bei der Diagnose befassen müs-
sen. Beschuldigt waren Urologen,
Internisten und Ärzte für Allge-
meinmedizin.

Beispielhaft werden zwei – auf
das Wesentliche beschränkte –
Sachverhalte geschildert, bei denen
die urologische und die internisti-
sche Fachdisziplin betroffen waren.

Fehlerhaftes Vorgehen eines Urologen

Der 44-jährige Patient suchte am
16. Februar den beschuldigten Uro-
logen wegen zunehmender Be-
schwerden beim Wasserlassen auf.
Bei der rektalen Untersuchung
stellte der Arzt einen steinharten
und druckschmerzhaften rechten
Prostatalappen fest. Eine Röntgen-

aufnahme des Bauchraumes zeigte
ein unauffälliges Skelettsystem oh-
ne Hinweis auf ein Harnsteinleiden.
Das PSA im Blutserum ergab einen
Wert von 45 ng/ml. Unter der Ver-
dachtsdiagnose einer granulomatö-
sen Prostatitis leitete der Arzt eine
antibiotische Behandlung ein.

Bei der nächsten Vorstellung am
10. März besprach der Arzt – nach
den Krankenunterlagen – mit dem
Patienten zwar die Frage einer biop-
tischen Abklärung. Eine entspre-
chende Maßnahme wurde aber
nicht getroffen. Bei der erneuten
Untersuchung am 24. Juli war der
rechte Prostatalappen nach wie vor
steinhart, aber nicht mehr schmerz-
haft. Es erfolgte eine erneute anti-
biotische Behandlung. Die Kontrol-
le des PSA am 3. August ergab 39
ng/ml. Weitere Vorstellungen im
August und September fanden we-
gen hämorrhoidaler Beschwerden
statt.

Bei der erneuten Kontrolle am
12. Oktober war der PSA-Wert auf
58 ng/ml und am 27. November auf
128 ng/ml angestiegen.

Nachdem der Patient Mitte De-
zember über Schmerzen in der Leis-
te klagte und die Prostata extrem
schmerzhaft war, wies der Arzt den
Patienten „wegen granulomatöser
Prostatitis und zum Ausschluss ei-
nes Karzinoms“ in eine urologische
Klinik ein. Dort ergab die feinge-
webliche Untersuchung der Stanz-
zylinder ein bereits beide Prostata-
lappen einbeziehendes, teils mittel-
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gradig, teils gut differenziertes hell-
zelliges Adenokarzinom der Prosta-
ta. Eine weitere Untersuchung im
Januar durch eine Skelettszintigra-
phie zeigte herdförmige Aktivitäts-
mehrbelegungen im Sinne dissemi-
nierter Metastasen im Bereich der
linken Schulter, der Rippen, der
Wirbelsäule und der Beckenkno-
chen. Nach einer plastischen Or-
chidektomie wurde zusätzlich eine
medikamentöse Androgenblockade
eingeleitet. Der PSA-Wert war am
4. Mai auf 4,1 ng/ml und am 24. Au-
gust auf 2,3 ng/ml gefallen. Über
den weiteren Verlauf hat die Kom-
mission keine Feststellungen getrof-
fen.

Gutachtliche Beurteilung

Nach dem Untersuchungsergeb-
nis vom 16. Februar mit einem
steinharten rechten Prostatalappen
und einem PSA-Wert von 45 ng/ml
war eine weitere diagnostische Ab-
klärung dringend angezeigt. Ohne
weiteres von einer granulomatösen
Prostatitis auszugehen mit der Fol-
ge einer antibiotischen Behand-
lung war schwerwiegend fehler-
haft. Der beschuldigte Arzt hat
möglicherweise eine Biopsie erwo-
gen – eine Ablehnung durch den
Patienten ist nicht dokumentiert –,
jedoch nicht veranlasst. Dies ist erst
nach zehn Monaten geschehen. Für
die zeitliche Verzögerung und da-
mit für die Verschlechterung der
Prognose hat die Kommission den
Urologen verantwortlich gemacht.
Sie hat allerdings nicht feststellen
können, ob zum Zeitpunkt der ers-
ten Untersuchung im Februar noch
eine kurative Therapie möglich ge-
wesen wäre, da nach dem Untersu-
chungsergebnis eine damals schon
eingetretene Metastasierung des
Prostatakarzinoms anzunehmen
war.

Verzögerte Diagnose eines Internisten

Bei dem 60-jährigen Patienten
wurde im Rahmen einer Früherken-
nungsuntersuchung am 7. April ein
PSA-Wert von 52,9 ng/ml ermittelt.

Der dem beschuldigten Internisten
als dem behandelnden Arzt zuge-
sandte Befundbericht enthielt den
Hinweis, daß die deutlich erhöhte
PSA-Konzentration diagnosewei-
send sei und bis zum Beweis des Ge-
genteils für das Vorliegen eines
Prostatakarzinoms spreche.Der Be-
fund wurde, ohne dass Weiteres ver-
anlasst wurde, zu den Krankenun-
terlagen genommen.

Ende November stellte sich der
Patient wegen einer Miktionsstö-
rung bei dem Internisten vor, der 
eine gutartige Prostatahyperplasie
diagnostizierte und ein pflanzliches
Arzneimittel (Talso uno) verordne-
te, zugleich aber eine PSA-Bestim-
mung veranlasste. Diese ergab am 4.
Dezember einen PSA-Wert von
62,2 ng/ml. Es wurde ein Alpha-1-
Rezeptorblocker verordnet. Auch
nach einer Wiedervorstellung im
April des nächsten Jahres erfolgte
keine diagnostische Maßnahme; der
Arzt verordnete erneut Talso uno.
Als der Patient im August wieder-
um u. a. über Miktionsbeschwerden
klagte, stellte der Arzt nach umfang-
reicher Untersuchung außer einer
nunmehr deutlich vergrößerten
Prostata mit zapfenförmiger Protru-
sion in die Harnblasenlichtung kei-
nen wesentlichen Krankheitsbe-
fund fest. Er veranlasste jedoch eine
Kontrolle des PSA, die einen Wert
von 104 ng/ml ergab. Danach erfolg-
te die Einweisung in eine urologi-
sche Klinik.

Die in der Klinik vorgenomme-
ne transrektale Ultraschallunter-
suchung ergab eine verdächtige
Prostata mit inhomogenen Struk-
turen und dilatierten Samenbla-
sen. Die Prostatastanzbiopsie hatte
das Ergebnis eines mittelgradig
differenzierten Adenokarzinoms
der Prostata in beiden Seitenlap-
pen. Durch eine Ganzkörperkno-
chenszintigraphie wurden Mehr-
anreicherungen im Bereich mehre-
rer Halswirbelkörper, in einigen
Rippen und besonders im 5. Brust-
wirbelkörper festgestellt. Es er-
folgte eine komplette medikamen-
töse Androgenblockade. Bis De-
zember fiel der PSA-Wert bis auf

0,87 ng/ml. Eine Indikation zur
transurethralen Prostataresektion
ergab sich nicht.

Am 1. März des folgenden Jahres
wurde die Ganzkörperskelettszinti-
graphie wiederholt, die eine erheb-
liche Befundbesserung ergab. Über
den weiteren Krankheitsverlauf
wurden keine Feststellungen getrof-
fen.

Gutachtliche Beurteilung

Auch hier ist von einem eindeu-
tigen Behandlungsfehler auszuge-
hen. Der Einwand des beschuldig-
ten Arztes, ihm seien aufgrund orga-
nisatorischer Mängel die PSA-Wer-
te vom 7. April (52,9 ng/ml) und 4.
Dezember (62,2 ng/ml) nicht zur
Kenntnis gebracht worden, kann
ihn nach Auffassung der Kommissi-
on nicht entlasten. Er ist für die Dia-
gnoseverzögerung von insgesamt 16
Monaten uneingeschränkt verant-
wortlich. Bereits der PSA-Wert vom
7.April hätte zu weiteren Diagnose-
maßnahmen führen müssen, erst
recht der ansteigende Wert vom 4.
Dezember, dessen Bestimmung er
selbst veranlasst hatte.

Der Gesundheitsschaden des Pa-
tienten liegt in der Verschlechte-
rung der Prognose. Nach Auffas-
sung der Kommission wäre aller-
dings schon früher eine radikale
Entfernung des Karzinoms nicht
mehr möglich gewesen, da ein PSA-
Wert von 52,9 ng/ml für ein bereits
fortgeschrittenes Stadium mit Me-
tastasenbildung spricht. Die bei
dem Patienten bisher erfolgreiche
Androgenblockade hätte jedoch
weit früher einsetzen können.
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